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Bekanntgabe 1 
 
Entsprechend den Bestimmungen des Art. 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern und des § 38 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Stadtrat wird  
nachfolgender Beschluss der gemeinsamen nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses und Planungs- und Bauausschusses vom 14.09.2021 
bekannt gegeben: 
 
1) Der Haupt- und Finanzausschuss und der Planungs- und Bauausschuss geneh-
migen die Grundstücke der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Siechfeld von 
Fürstenfeldbruck zur Entwicklung einer Erholungsfläche zu einem verbilligten Kauf-
preis in Höhe von 142.000 € zzgl. der Vertragsnebenkosten zu erwerben. 
 
2) Der Oberbürgermeister oder dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter wird unter 
Bezugnahme auf den Sachvortrag beauftragt, alle zum Vollzug des Rechtsgeschäfts 
erforderlichen Rechtshandlungen vorzunehmen und alle damit verbundenen Erklä-
rungen abzugeben. 
 
  



 

Bekanntgabe 2 
 
Entsprechend den Bestimmungen des Art. 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern und des § 38 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Stadtrat wird 
nachfolgender Beschluss der nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses vom 18.01.2022 bekannt gegeben: 
 
 

1) Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt den Erwerb von FlSt. 905 und 910 
jeweils der Gemarkung Fürstenfeldbruck mit der URNr. 1854 K/2021 zu einem Kauf-
preis in Höhe von insgesamt 279.380  € zzgl. einer bedingten Aufzahlungsverpflich-
tung bei Weiterverkauf von FlSt. 910 zu einem höheren Preis während einer Laufzeit 
von 8 Jahren sowie den üblichen Vertragsnebenkosten. 
 
2) Der Oberbürgermeister oder dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter wird unter 
Bezugnahme auf den Sachvortrag beauftragt, alle zum Vollzug des Rechtsgeschäfts 
erforderlichen Rechtshandlungen vorzunehmen und alle damit verbundenen Erklä-
rungen abzugeben. 
 
 


